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Thema: 

Ersatzbeschaffung Kehrmaschine 

- öffentlich - 

 

 
 

Vorschlag zur Beschlussfassung im Technischen- und Umweltausschuss zugleich 
der Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe am 18.10.2022 
 
 

Es wird vorgeschlagen, die Ersatzbeschaffung eines Kehrfahrzeuges aufgrund der vorliegenden 
Angebote zu kaufen oder zu leasen.  
 
Bei einer Entscheidung zum Kauf eines neuen Kehrfahrzeuges erhält Fa. Spinner GmbH, Zimmerer 
Straße 37 in 77767 Appenweier die Auftragserteilung. Ansonsten entsteht bei Leasing ein Vertag 
mit der GEFA Bank GmbH, Robert-Daum-Platz 1 in 42117 Wuppertal.    
 
 



-     - 2 

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen 
 
Die jetzige Kehrmaschine erlangte Ihre Betriebserlaubnis im Jahr 2010 und ist seither im Einsatz. 
Das Fahrzeug ist dementsprechend verbraucht. In Zukunft sind größere Reparaturen durch 
Austausch des Katalysators und der Sensoren zu erwarten. Hierzu liegt eine Kostenschätzung 
zwischen 10 bis 15 TEuro vor. Die Kehrmaschine ist eine Einzelmaschine. Somit kann bei Ausfall 
kein anderes Fahrzeug die Aufgaben der öffentlichen Ordnung übernehmen.  
 
Die betroffenen Mitarbeiter des Baubetriebshofes haben sich aktuell zwei Geräte angesehen, die für 
den Einsatz im Baubetriebshof am geeignetsten erscheinen und die entsprechenden technischen 
Voraussetzungen besitzen. Dabei hat sich das Kehrfahrzeug „Bucher CityCat 5006 E6D“ als das in 
Qualität, Preis, Funktionalität, technischer Beratung, Folgekosten, Lautstärke, Stabilität und 
Verarbeitung am besten geeignete Fahrzeug herausgestellt. 
 
Die Angebotssumme bei einem Kauf liegt bei ca. 263 TEuro. Mit einem Leasingvertrag entstehen 
monatliche Raten in Höhe von ca. 3,7 TEuro (im Jahr ca. 44 TEuro). 
    
 
 

Stand der Vorberatungen 
 
./.  
 
 

Kosten und Finanzierung 
 
Unter Berücksichtigung der Herstellungs- und Lieferzeit sollen die Kosten für die Ersatzbeschaffung 
des Kehrfahrzeuges im Wirtschaftsplan 2023 in der Finanzplanung für das Jahr 2024 berücksichtigt 
werden. Auslieferung und Begleichung der Rechnung oder Leasinggebühr erfolgt erst im 
Wirtschaftsplan 2024.     
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